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Weg zur Schule  

 Die Schülerinnen und Schüler gehen immer den kürzesten und sichersten Weg zur Schule bzw. wieder 
nach Hause. Bei einem Umweg, z. B. beim Gang zu einer Bäckerei, gilt kein Versicherungsschutz. 

 An der Bushaltestelle achten die Schülerinnen und Schüler auf ein ordentliches Benehmen. Ein kor-
rektes Verhalten hat Vorbildwirkung für jüngere (Grund-) Schülerinnen und Schüler. 

 Im Schulbus sind Essen und Trinken nicht erlaubt. 
 Den Anweisungen der Buslotsen und der Busfahrer ist Folge zu leisten. 
 

Verhalten vor und nach dem Unterricht und im Stundenwechsel 

 Alle Schülerinnen und Schüler, die in der Zeit vor 7:45 Uhr in der Schule sind, halten sich bis 7:45 Uhr in 
der Pausenhalle auf und gehen dann in ihre Klassenzimmer. 

 Alle Schülerinnen und Schüler erscheinen pünktlich zum Unterricht. 
 Bei Fachunterricht (Musik, Informatik, Technik, Ernährung und Soziales, Wirtschaft und Kommunikation, 

WG, Sport) warten die Schülerinnen und Schüler in der Pausenhalle bis die Lehrkraft sie zum Unterricht 
abholt. 

 Bei Unterrichtswechsel durch die Lehrkraft bleiben die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer 
und verhalten sich ruhig und rücksichtsvoll. 

 Bei Wechsel in einen anderen Raum suchen die Schülerinnen und Schüler bei Stundenwechsel das 
jeweilige Klassenzimmer oder den entsprechenden Fachraum zügig auf. 

 Ist 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft erschienen, so meldet der Klassenspre-
cher oder sein Stellvertreter dies dem Sekretariat. 

 Nach dem Unterricht verlassen die Schülerinnen und Schüler zügig das Schulgebäude und –gelände.  

 

Pausen 

Erste und zweite Pause 

 Es müssen während der Pause die Aufenthaltsbereiche für die Mittelschule aufgesucht werden, Trep-
pen und Aufgänge sind freizuhalten. 

 Die Schülerinnen und Schüler verbringen die Pausen im Sichtbereich der aufsichtsführenden Lehr-
kräfte auf dem Pausenhof. 

 Die Klassenzimmer werden in den Pausen durch die Lehrkräfte abgeschlossen. 
 Bei schlechtem Wetter findet eine Innenpause statt. Hierzu ergeht eine Durchsage des Sekretariats. 

Die Schülerinnen verbringen mit der Lehrkraft, die zuvor (in der 2. bzw. in der 4. Stunde) in der Klasse 
unterrichtet hat, im Klassenzimmer oder im jeweiligen Fachraum die Pause. 

 Während der Pause wird auf einen ordentlichen und freundschaftlichen Umgang untereinander ge-
achtet. 

 Beim Ballspiel auf dem unteren Schulhof dürfen keine Lederbälle benutzt werden; zudem werden bei 
unangemessenem Verhalten (z. B. beim Schießen von Bällen auf das Schuldach oder beim bewuss-
ten Anschießen von Personen, …) Ordnungsmaßnahmen ergriffen. 

 Grünflächen sind kein Pausenhofgelände. 
 In der Winterzeit sind die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, sich bei Schnee und Eis auf 

dem Pausenhof vorsichtig zu bewegen. Das Werfen von Schneebällen ist verboten. 
 In festen Abständen (freitags in der zweiten Pause) übernimmt jeweils eine Klasse (nach Plan) den 

Pausenhofdienst. Dabei wird von einer Kleingruppe nach der Pause der Pausenhof gereinigt. 
 Das Sitzen auf und das Springen von den Mauern ist verboten. 
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Mittagspause 

 Ist der Schulweg für Schülerinnen und Schüler aus Hammelburg nicht zu weit, dann gehen sie in der 
Mittagspause nach Hause. 

 Vor dem Nachmittagsunterricht verbringen die Schülerinnen und Schüler die Wartezeit in der Pau-
senhalle oder auf dem Pausenhof. 

 Während der Mittagspause darf das Schulgelände nur mit schriftlicher Genehmigung der Eltern ver-
lassen werden. Während dieser Zeit tragen dann die Erziehungsberechtigten die volle Verantwor-
tung. Die staatliche Schülerunfallversicherung für diesen Zeitraum entfällt und kommt dann für mög-
liche Unfälle nicht auf. 

 

Fahrräder, motorisierte Zweiräder und andere Fortbewegungsmittel 

 Fahrräder sind nur in den dafür vorgesehenen Fahrradständern abzustellen. 
 Motorisierte Zweiräder und E-Scooter sind auf dem Fahrradparkplatz abzustellen. 
 Das Fahren auf dem Schulgelände ist nicht erlaubt (Ausnahme: Mountainbikes im Rahmen des Sport-

unterrichts). 
 Die Räder sind selbst gegen Diebstahl zu sichern, da der Sachaufwandsträger nicht bei Beschädi-

gung oder Diebstahl haftet. 
 

Verbotene Dinge 

Alkohol, Zigaretten und andere Drogen 

 Auf dem gesamten Schulgelände und an den Schulbushaltestellen sind das Rauchen und der Kon-
sum von Alkohol oder sonstigen Schnupf- und Rauschmitteln streng verboten! 

 

Gefährliche Gegenstände 

 Gefährliche Gegenstände (spitze, scharfe Gegenstände, Messer, Schlagringe, ...), mit denen sich 
Schülerinnen und Schüler selbst oder andere verletzen könnten, sind streng verboten. 

 Diese werden abgenommen und dürfen nur von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 
 Sollte ein Schüler/eine Schülerin die Herausgabe verweigern, dann wird die Polizei eingeschaltet wer-

den. 

 

Mobiltelefone und andere digitale Speichermedien 

 Mobiltelefone sind ausgeschaltet in den „Handygaragen“ im Klassenzimmer oder in der Schultasche 
zu verstauen, so dass sie nicht stören. 

 Das Benutzen von Mobiltelefonen und anderen digitalen Speichermedien ist nicht erlaubt. 
 Bei Zuwiderhandlung werden diese von den Lehrkräften abgenommen. Sie können von einem Erzie-

hungsberechtigten abgeholt werden. 

 

Unangemessene Kleidung 

 Kleidung mit unanständigen, unwürdigen Aufdrucken in Wort und Bild (z. B. Gewaltverherrlichung, 
Sexismus, usw.) werden an unserer Schule nicht geduldet. 

 Das Tragen von Kleidung, die unerwünschte sexuelle Anreize bietet, ist nicht gestattet. 
 Mützen, Kappen und Kapuzen sind während der Unterrichtszeiten abzunehmen. 
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Getränke und Nahrungsmittel 

 Auf dem gesamten Schulgelände sind für Schülerinnen und Schüler verboten: Energydrinks, alkoho-
lische und koffeinhaltige Getränke; werden diese dennoch mitgebracht, werden sie von den Lehr-
kräften abgenommen. 

 Das Kaugummikauen ist im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände verboten! 
 Da wir auf eine gesunde Ernährung unserer Schülerinnen und Schüler achten, ist das Mitbringen von 

zuckerhaltigen Getränken, Süßigkeiten und Chips unerwünscht. 

 

Ordnung im Schulhaus 

Im Klassenzimmer\In Fachräumen 

 Jeder Schüler/jede Schülerin ist für die Sauberkeit seines/ihres Platzes verantwortlich. 
 Unterrichtsstörende Gegenstände können abgenommen werden. 
 Das Sitzen auf den Fensterbänken, das Hinauslehnen aus den Fenstern und das Hinauswerfen von 

Gegenständen ist verboten. 
 Unterrichtsräume müssen vor dem Verlassen in Ordnung gebracht werden (Licht aus, Fenster zu, Ab-

fall entsorgt, Tafel gewischt, Stühle hochgestellt, Jalousien hochgezogen). 
 Für Garderobe (z. B. Jacken) und Wertgegenstände (z. B. Büchertaschen, Inhalte in Büchertaschen, 

Mobiltelefone, …) wird nicht gehaftet. 

 

Schulgelände 

 Abfälle gehören in die entsprechenden Behälter. 
 Altpapier wird regelmäßig im Container entsorgt. 

 

Toiletten 

 Die Toiletten sind vor dem Unterricht und während der Pausen aufzusuchen. 
 Die ganze Pausenzeit wird nicht auf dem WC verbracht. 
 Die Toiletten werden nach dem Händewaschen unverzüglich verlassen. 
 Ein Toilettengang während der Unterrichtszeit wird nur in dringenden Ausnahmefällen gestattet. 
 Die Toiletten und Waschbecken werden ordentlich hinterlassen. 

 

Umgang mit Schuleigentum 

 Schulbücher sind ordentlich einzubinden. Ein sorgsamer Umgang mit den Büchern wird erwartet. Be-
schädigte oder beschmutzte Bücher können den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt wer-
den. 

 Die Leihinstrumente für die Bläserklassen müssen sorgfältig behandelt werden; bei aufgetretenen Be-
schädigungen muss der Musiklehrer sofort informiert werden. 
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Kenntnisnahme 

 

Ich, _______________________________________________________________, Klasse _______,  

habe am _____________________2024 zusammen mit meinem Klassenlehrer/meiner Klassenlehrerin 

____________________________________ die Hausordnung gelesen und besprochen. 

 

Ich, die Erziehungsberichtigte/der Erziehungsberechtigte, 

Wir, die Erziehungsberechtigten, 

des oben genannten Schülers / der oben genannten Schülerin haben die Hausordnung zur Kenntnis 
genommen. 

 

 

________________________________  ________________________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift) 

 

 

 

Diesen Abschnitt bitte an die jeweilige Klassenlehrkraft zurückgeben. 


